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SICHERANKOMMEN

Rechts überholen 
–  Bei ausreichend Platz dürfen Radfahrende

 an wartenden Fahrzeugen (z. B. vor einer  
 

 roten Ampel) mit mäßiger Geschwindigkeit   

 rechts überholen. 

45 km/h

Geisterradler 
– Auch für Radfahrende gilt Rechtsverkehr. 

–  Das Fahren auf der Gegenseite ist nur durch   

 explizite Beschilderung erlaubt. 

– Geisterradeln ist eine der häufigsten Unfall-

 ursachen durch Fehlverhalten von Radfahrenden.  

 Andere Verkehrsteilnehmende rechnen nicht

 damit. 
Pedelecs– Pedelecs (Tretunterstützung bis max. 25 km/h)

 sind Fahrrädern rechtlich gleichgestellt.

S-Pedelecs– Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h 

– sind rechtlich gesehen Kleinkrafträder. 

–  Pflicht: Versicherungskennzeichen und Helm

– dürfen Radwege und für Radfahrende

 geöffnete Einbahnstraßen nicht benutzen. 

Handzeichen– Beim Radfahren sind Handzeichen wichtig,

 um anderen Verkehrsteilnehmenden die

 Fahrtrichtung anzuzeigen oder einen Brems-

 vorgang zu signalisieren. Dies gilt auch auf Rad-

 wegen, wo viele Radfahrende unterwegs sind.

Hast Dualle Regelnim Blick?

Miteinanderfunktioniertes besser.

Linksabbiegen Bremsen/Anhalten
Rechtsabbiegen

Exkurs: Bußgeldkatalog

Auch für Radlerinnen und Radler gilt die StVO. 

Sie können andere oder sich selbst gefährden.

Deshalb verhängt die Polizei bei Fehlverhalten

Bußgelder. Die größte Gefahr entsteht für

Radfahrende aber oft durch das Fehlverhalten

von Auto- oder LKW-Fahrenden. Die Straßen-

verkehrsordnung (StVO) berücksichtigt das.

Fehlverhalten von Radfahrenden

Beschilderten Radweg (blaues Schild)

nicht benutzt oder in falscher

Richtung befahren 

20 - 35 EUR

Radfahren auf nicht
freigegebenem Gehweg 

55 - 100 EUR

Fahren in einer nicht freigegebenen

Fußgängerzone 

25 - 40 EUR

Beleuchtung (auch Strahler)

nicht vorhanden oder betriebsbereit 
25 - 35 EUR

Handy (oder ähnliches) nicht

vorschriftsmäßig genutzt 

55 EUR

Überfahren einer roten Ampel 
100 - 180 EUR

  

1 Punkt

Bahnübergang trotz geschlossener

(Halb-)Schranke überquert 

350 EUR

Fehlverhalten von Kfz-Fahrenden

Parken und Halten auf

Geh- und Radwegen, 

bis zu 110 EUR

Schutzstreifen sowie in zweiter Reihe 
1 Punkt

Überholen ohne ausreichenden 
bis zu 100 EUR

Mindestabstand zu Radfahrenden 

1 Punkt

Parken im Bereich einer Kurve 
bis zu 100 EUR

  

1 Punkt

Beim Abbiegen Radfahrende oder 

140 EUR

zu Fuß gehende Personen gefährdet 
1 Punkt

Die hier aufgeführten Bußgelder sind zusammen-

gefasst. Weitere Informationen finden Sie auf

den Seiten des Bundesverkehrsministeriums, 

Stichwort „Informationen zum Bundesverkehrs-

ministerium“
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zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
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Rechts überholen –  Bei ausreichend Platz dürfen Radfahrende
 an wartenden Fahrzeugen (z. B. vor einer   
 roten Ampel) mit mäßiger Geschwindigkeit   
 rechts überholen. 

45 km/h

Geisterradler 
– Auch für Radfahrende gilt Rechtsverkehr. 
–  Das Fahren auf der Gegenseite ist nur durch   
 explizite Beschilderung erlaubt. 
– Geisterradeln ist eine der häufigsten Unfall-
 ursachen durch Fehlverhalten von Radfahrenden.  

 Andere Verkehrsteilnehmende rechnen nicht
 damit. 

Pedelecs
– Pedelecs (Tretunterstützung bis max. 25 km/h)
 sind Fahrrädern rechtlich gleichgestellt.S-Pedelecs

– Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h 
– sind rechtlich gesehen Kleinkrafträder. 
–  Pflicht: Versicherungskennzeichen und Helm
– dürfen Radwege und für Radfahrende
 geöffnete Einbahnstraßen nicht benutzen. 

Handzeichen
– Beim Radfahren sind Handzeichen wichtig,
 um anderen Verkehrsteilnehmenden die
 Fahrtrichtung anzuzeigen oder einen Brems-
 vorgang zu signalisieren. Dies gilt auch auf Rad-
 wegen, wo viele Radfahrende unterwegs sind.

Hast Dualle Regelnim Blick?

Miteinanderfunktioniertes besser.

Links
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Anhalten Rechts
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Exkurs: Bußgeldkatalog
Auch für Radlerinnen und Radler gilt die StVO. 
Sie können andere oder sich selbst gefährden.
Deshalb verhängt die Polizei bei Fehlverhalten
Bußgelder. Die größte Gefahr entsteht für
Radfahrende aber oft durch das Fehlverhalten
von Auto- oder LKW-Fahrenden. Die Straßen-
verkehrsordnung (StVO) berücksichtigt das.Fehlverhalten von RadfahrendenBeschilderten Radweg (blaues Schild)

nicht benutzt oder in falscherRichtung befahren 
20 - 35 EUR

Radfahren auf nichtfreigegebenem Gehweg 
55 - 100 EUR

Fahren in einer nicht freigegebenen
Fußgängerzone 

25 - 40 EUR
Beleuchtung (auch Strahler)nicht vorhanden oder betriebsbereit 25 - 35 EUR

Handy (oder ähnliches) nichtvorschriftsmäßig genutzt 
55 EUR

Überfahren einer roten Ampel 100 - 180 EUR

  

1 Punkt
Bahnübergang trotz geschlossener
(Halb-)Schranke überquert 

350 EUR

Fehlverhalten von Kfz-FahrendenParken und Halten aufGeh- und Radwegen, 
bis zu 110 EUR

Schutzstreifen sowie in zweiter Reihe 1 Punkt
Überholen ohne ausreichenden bis zu 100 EUR

Mindestabstand zu Radfahrenden 
1 Punkt

Parken im Bereich einer Kurve bis zu 100 EUR

  

1 Punkt
Beim Abbiegen Radfahrende oder 

140 EUR

zu Fuß gehende Personen gefährdet 1 Punkt

Die hier aufgeführten Bußgelder sind zusammen-
gefasst. Weitere Informationen finden Sie auf
den Seiten des Bundesverkehrsministeriums, 
Stichwort „Informationen zum Bundesverkehrs-

ministerium“

TIPPS FÜR 
AUTO- UND RADFAHRENDE 

Kommunale Arbeitsgemeinschaftzur Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
in Schleswig-Holstein

Rad ab? Oder alles im Griff?
Teste Dein Wissen.

freifrei



 

Veranstaltungen bieten eine großartige Gelegenheit, den Fuß- und
Radverkehr sichtbar zu machen und direkt ins Gespräch mit den Menschen 
vor Ort zu kommen. Ob auf dem Wochenmarkt, beim Stadtfest oder einer 
Infoveranstaltung – so können Sie Bürger*innen persönlich über aktuelle 
Entwicklungen, Projekte und Ideen in Ihrer Stadt oder Kommune informieren. 
Gleichzeitig schaffen solche Formate Raum für Austausch und Bewusstsein.
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Auch für Radlerinnen und Radler gilt die StVO. 
Sie können andere oder sich selbst gefährden.
Deshalb verhängt die Polizei bei Fehlverhalten
Bußgelder. Die größte Gefahr entsteht für
Radfahrende aber oft durch das Fehlverhalten
von Auto- oder LKW-Fahrenden. Die Straßen-
verkehrsordnung (StVO) berücksichtigt das.

Fehlverhalten von Radfahrenden

Beschilderten Radweg (blaues Schild)
nicht benutzt oder in falscher
Richtung befahren 20 - 35 EUR

Radfahren auf nicht
freigegebenem Gehweg 55 - 100 EUR

Fahren in einer nicht freigegebenen
Fußgängerzone 25 - 40 EUR

Beleuchtung (auch Strahler)
nicht vorhanden oder betriebsbereit 25 - 35 EUR

Handy (oder ähnliches) nicht
vorschriftsmäßig genutzt 55 EUR

Überfahren einer roten Ampel 100 - 180 EUR
  1 Punkt

Bahnübergang trotz geschlossener
(Halb-)Schranke überquert 350 EUR

Fehlverhalten von Kfz-Fahrenden

Parken und Halten auf
Geh- und Radwegen, bis zu 110 EUR
Schutzstreifen sowie in zweiter Reihe 1 Punkt

Überholen ohne ausreichenden bis zu 100 EUR
Mindestabstand zu Radfahrenden 1 Punkt

Parken im Bereich einer Kurve bis zu 100 EUR
  1 Punkt

Beim Abbiegen Radfahrende oder 140 EUR
zu Fuß gehende Personen gefährdet 1 Punkt

Die hier aufgeführten Bußgelder sind zusammen-
gefasst. Weitere Informationen finden Sie auf
den Seiten des Bundesverkehrsministeriums, 
Stichwort „Informationen zum Bundesverkehrs-
ministerium“
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von Auto- oder LKW-Fahrenden. Die Straßen-
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Beleuchtung (auch Strahler)
nicht vorhanden oder betriebsbereit 25 - 35 EUR

Handy (oder ähnliches) nicht
vorschriftsmäßig genutzt 55 EUR
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Flyer: Sicher Ankommen – Tipps für Auto- und Radfahrende
Unser 12-seitiger Flyer erklärt anschaulich die wichtigsten Verkehrsregeln und gibt praktische Tipps für ein 
faires und sicheres Miteinander auf unseren Wegen. Ein Blick auf den aktuellen Bußgeldkatalog zeigt zudem: 
Wer Regeln missachtet, riskiert nicht nur Ärger – sondern auch ein Loch im Portemonnaie!

Auf 24 Seiten zeigt diese
Broschüre, warum Radfahren
einfach unschlagbar ist:
umweltfreundlich, gesund und 
obendrein auch noch günstig!
Die zehn überzeugenden Gründe 
machen klar – wer aufs Rad steigt,
tut sich selbst und der Welt
etwas Gutes.

Diese 24-seitige Broschüre
bringt es auf den Punkt:
Zu Fuß gehen tut Körper, Seele
und Umwelt gut! Sie zeigt, wie
das Zufußgehen nicht nur die
Gesundheit stärkt und das 
Klima schont, sondern auch
unsere Städte lebenswerte
 macht – und ganz nebenbei hilft, 
Einsamkeit entgegenzuwirken.

Tischhussen 
für Stehtische
	

Bierdeckel mit
Verkehrszeichen
Bei null Promille
bleibt es natürlich.
	

Broschüre: 10 gute Gründe für mehr Radverkehr	

Broschüre: 10 gute Gründe für besseren Fußverkehr	

10
GUTE GRÜNDE

FÜR BESSEREN FUSSVERKEHR

 1.

10
GUTE GRÜNDE

FÜR MEHR RADVERKEHR

Das Fahrrad liegt im Trend. In Umfragen spricht sich 
regelmäßig eine Mehrheit der Bevölkerung für eine 
stärkere Förderung dieses Verkehrsträgers aus. 
Städte und Gemeinden sind aufgefordert, mehr für den 
Fuß- und Radverkehr zu tun, denn eine fahrradfreundliche 
Kommune ist auch eine lebenswerte Kommune.

Quelle: Fahrradmonitor

1.  WAS BÜRGER*INNEN 
SICH WÜNSCHEN 

sichere
Fahrrad-
Abstellanlagen

Radwege bauen

 44  %

60  %

> 80  %

mehr 
Fahrradstraßen

einrichten

EUR
Gemeindesäckel  53  %  45  %

für eine verstärkte 
kommunale 
Radförderung

 43  %

5

bessere Trennung
der Radfahrer*innen von
den PKW-Fahrer*innen 
und den Fußgänger*innen

Grünflächen, sichere Gehwege und ruhige Straßen
schaffen eine lebenswerte Stadt. Wer zu Fuß geht, 
erlebt die eigene Umgebung intensiver und entdeckt
oft Interessantes am Wegesrand. Fußgänger*innen
nehmen im Durchschnitt 40 % mehr in ihrer Umgebung 
wahr als Autofahrende. „Zu Fuß sieht man die Welt in HD“.

Quellen: Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH),

Umweltbundesamt

9
3. MEHR LEBENSQUALITÄT 

sichere
Bereiche
schaffen
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Radfahrer*innen kommen als Kund*innen öfter und
kaufen häufiger auch spontan ein. Studien zeigen, sie 
bringen dem Einzelhandel 7.500 Euro pro m² Parkraum, 
Autofahrer*innen nur 6.625 Euro. Mehr Radverkehr
belebt Innenstädte und Stadtviertel und unterstützt so 
die lokale Wirtschaft. Selbst kleine Kommunen können 
mit attraktiven Wegen Kaufkraft zurückgewinnen.

Quellen: Deutsches Institut für Urbanistik (DIFU)

4.  ATTRAKTIVE STÄDTE
BRINGEN UMSATZ 

11

1 PKW-Stellplatz

=  Platz für 8 Räder

= 8 Kund*innen

1 PKW
-Stellplatz

=  Platz für 1 PKW

= 1 Kund*in
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Zufußgehen schafft Begegnungsräume und fördert das
Miteinander. Regelmäßige Kontakte beim Zufußgehen 
können besonders älteren oder alleinlebenden Menschen 
helfen, Einsamkeit zu vermeiden. Laut Studien reduzieren 
kurze soziale Interaktionen, wie sie beim Zufußgehen
entstehen, das Gefühl von Einsamkeit um bis zu 20 %. 

Quellen: University of British Columbia (2019), WHO

4.  ZUFUSSGEHEN VERBINDET 

 20  %.

Das Gefühl
von Einsamkeit
reduzieren um

11

Ausstattung für den Stand

Aufblasbare Säule
dient als Eyecatcher und
kann eine visuelle Klammer
zu Ihrem Stand bilden.
(Aufgrund der Windlast
ist die Säule eher für den
Innenbereich geeignet;
im Außenbereich empfiehlt
sich eine Befestigung
mit Heringen.)	

Infomaterial

Hinweise zum Stand:
Stellen Sie sicher, dass die
Zugehörigkeit des Standpersonals 
deutlich erkennbar ist – zum
Beispiel durch einheitliche 
T-Shirts, Kappen oder Namens-
schilder an Lanyards. So können 
Besucher*innen gezielt ihre 
Fragen stellen.



  

Mit spannenden Aktionen schaffen Sie eine einladende Atmosphäre, die zum 
Verweilen einlädt, Gespräche anstößt und ganz nebenbei Wissen spielerisch 
vermittelt. Hier ein paar Ideen, wie Sie Besucher*innen begeistern:

Quizrad als Tischausteller mit Verkehrszeichen:
Verkehrszeichen erkennen und Wissen testen –
mit Spaßfaktor! Für dieses Thema können Sie ein 
Quizsrad als Tischaufsteller ausleihen.
Wo der Zeiger hält, muss die richtige Erklärung 
zum Verkehrszeichen genannt werden. Geschafft?
Dann gibt es eine kleine Belohnung, zum Beispiel
den Duftanhänger des Fischers, Reflektoren etc.
Maße Quizrad: ca.: 30 x 50 (BxH) cm
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MINDESTENS

Beispiel:
Parkraum anders nutzen
Der Fantasie, wie der Park-
raum anders gestaltet 
werden könnte, sind keine
Grenzen gesetzt.
Beziehen Sie gerne auch 
die Besucher*innen und 
Kinder in die Gestaltung 
mit ein. Die durchschnitt-
liche Größe eines Park-
platzes beträgt ca.:
260 x 500 cm (BxL)

Blumen selber
Pflücken

Bierdeckel mit
Verkehrszeichen
Auf der Rückseite befindet
sich die Erklärung der
jeweiligen Zeichen.

Lade zu einer Info-Runde ein:
Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit auf eigene, regionale Themen
aufmerksam zu machen.

Weitere wissenswerte Themen:
– Fahrrad & Pendeln – wie geht das eigentlich?
– Bike-Sharing clever nutzen – welches System passt zu mir?
– Was versteht man unter intermodularer und multimodaler Mobilität?

Serviceangebote, die ankommen:
– Mieten Sie eine Fahrradwaschanlage.
– Bieten Sie eine Fahrradcodierung an.

Weitere Mitmach-Aktionen, die ins Auge fallen:
– 	Überholabstand thematisieren:
	 Vier Getränkekisten nebeneinander zeigen den Abstand von 1,50 Metern.
	 Sie können zu diesem Thema Holzauflagen für Getränkekisten herstellen.
– 	Organisieren Sie ein Slow Bike Race: Hier geht es nicht um Schnelligkeit,
	 sondern um Geschicklichkeit und Bike-Kontrolle. Wer eine gekennzeichnete
	 Strecke am langsamsten absolviert, gewinnt. 
– 	Parkraum anders nutzen: Gestalten Sie mit Kreide die Fläche eines Parkplatzes neu.
	 Die unten aufgeführten Skizzen können als Anregung dienen.

Pappaufsteller „Fischer“
weist auf den nötigen Abstand hin.

Maße des Aufstellers:
ca.: 60 x 160 cm (BxH)

Materialien Ideen für Aktionen

Rad ab? Oder alles im Griff?
Teste Dein Wissen.

freifrei


